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(54) Blutplasma-�Behälter

(57) Die Erfindung betrifft einen Blutplasma-�Behälter
aus Kunststoff mit einem Korpus (1), an dessen einen

Seite ein Hals (2) vorgesehen ist. Der Korpus (1) weist
im Horizontalschnitt einen im Wesentlichen rechteckigen
Querschnitt auf.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Blutplasma- �Behäl-
ter aus Kunststoff mit einem Korpus, an dessen einen
Seite ein Hals vorgesehen ist.
�[0002] Blut im Körper von Menschen erfüllt eine Viel-
zahl von Funktionen. Es übernimmt beispielsweise eine
Transportfunktion, weil mit dem Kreislauf des Blutes
zahlreiche gelöste Substanzen sowie Wärme vom Ort
ihrer Produktion oder Aufnahme zum Ort ihres Abbaus
oder ihrer Ausscheidung transportiert werden, eine At-
emfunktion, eine Nähr- und Spülfunktion sowie eine
Abwehrfunktion. Das Blut besteht aus Zellen, den roten
Blutzellen (Erythrozyten), den weißen Blutzellen (Leu-
kozyten) sowie den Thrombozyten und umgebender
Flüssigkeit, dem Blutplasma (Deetjen/ �Speckmann
"Physiologie" Verlag Urban & Schwarzenberg, 1992, S.
261). Bei Blutplasma handelt es sich folglich um die zell-
freie Blutflüssigkeit. Das Plasma ist eine eiweissreiche
Flüssigkeit, deren Zusammensetzung weitgehend der in-
terstitiellen Flüssigkeit entspricht (Deetjen/�Speckmann
a.a.O. S. 265). Zur Aufnahme von Blutplasma finden Be-
hälter Anwendung. Es handelt sich dabei in der Regel
um Beutel oder Flaschen.
�[0003] Plasma-�Beutel sind beispielsweise aus der DE
93 17 359 U1 bekannt und werden als Transferbeutel
bezeichnet. Sie sind aus Kunststofffolie hergestellt und
finden Anwendung für die Abfüllung, die Aufbewahrung,
den Transport und die Zuführung von Blut und Blutbe-
standteilen. Nachteilig bei der Verwendung der Beutel
hat sich ihr Verhalten in gefrorenem Zustand des Plas-
mas herausgestellt; in diesem Zustand neigen die Beutel
aufgrund der Materialeigenschaften der Folie nämlich
zum Brechen, wenn sie herunterfallen.
�[0004] Plasmaflaschen sind beispielsweise aus der
DE 200 10 825 U1 bekannt. Sie bestehen in der Regel
aus Kunststoff und sind mit einem Hals versehen. Die
Plasmaflaschen sind stabil und vermeiden den vorge-
nannten Nachteil; beim Transport sowie der Lagerung
wirkt sich jedoch die Form der Flaschen nachteilig aus,
da sie im Verhältnis zu Beuteln mehr Platz benötigen.
�[0005] Zur Beseitigung der vorgenannten Nachteile
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Blutplas-
ma-�Behälter zu schaffen, der eine platzsparende und da-
mit preiswerte Lagerung sowie Transport ermöglicht und
der gleichzeitig eine hohe Sicherheit gegen Brechen
auch in gefrorenem Zustand bereitstellt. Gemäß der Er-
findung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass der Kor-
pus im Horizontalschnitt einen im Wesentlichen rechtek-
kigen Querschnitt aufweist.
�[0006] Mit der Erfindung ist ein Blutplasma-�Behälter
geschaffen, der platzsparend transportier- und lagerbar
ist, wodurch die Transport- und Lagerkosten reduziert
sind. Zudem ist der Behälter stabil, um auch in gefrore-
nem Zustand des Plasmas einen Sturz unbeschädigt zu
überstehen. Gleichzeitig ist mit dem Plasma-�Behälter ein
schnelleres Durchfrieren des Plasmas aufgrund der fla-
cheren Geometrie möglich. Die flache Geometrie ermög-

licht außerdem eine Schockgefrierung in Einzelkasset-
ten, die bisher lediglich für Plasma-�Beutel verwendet
werden konnten.
�[0007] In Weiterbildung der Erfindung ist der Korpus
außen mit einer Verrippung versehen. Die Verrippung
trägt zu einer Stabilisierung des Behälters bei und ver-
meidet eine Ausbeulung des Behälters. Hierdurch ist zu-
sätzlich gewährleistet, dass der Blutplasma-�Behälter die
Abmessungen der Einzelkassetten für die Schockgefrie-
rung nicht überschreitet.
�[0008] Andere Weiterbildungen und Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den übrigen Unteransprüchen an-
gegeben. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend im Ein-
zelnen beschrieben. Es zeigen: �

Fig. 1 die Ansicht eines Blutplasma-�Behälters mit
Verschlusskappe, Gewin nungs- sowie Belüf-
tungs- und Verprobungseinheit;

Fig. 2 die Draufsicht auf den in Figur 1 dargestellten
Blutplasma-�Behälter;

Fig. 3 die Draufsicht auf den in Figur 1 dargestellten
Blutplasma-�Behälter mit verdrehter Verschlus-
skappe;

Fig. 4 die Ansicht eines Blutplasma-�Behälters mit
Verschlusskappe, Gewin- nungs- sowie Belüf-
tungs- und Verprobungseinheit in anderer Aus-
bil- dung;

Fig. 5 die Draufsicht auf den in Figur 4 dargestellten
Blutplasma-�Behälter;

Fig. 6 die Draufsicht auf den in Figur 4 dargestellten
Blutplasma-�Behälter mit verdrehter Verschlus-
skappe;

Fig. 7 die Ansicht eines Blutplasma-�Behälters in einer
weiteren Ausbildung;

Fig. 8 die Seitenansicht von links des in Figur 7 dar-
gestellten Blutplasma- Behälters und

Fig. 9 die Draufsicht auf den in Figur 7 dargestellten
Blutplasma-�Behälter.

�[0009] Der als Ausführungsbeispiel gewählte Blutplas-
ma-�Behälter ist aus Kunststoff hergestellt. Bei dem
Kunststoff handelt es sich um Polyäthylen, vorzugsweise
hochdichtes Polyäthylen (HDPE). Aber auch Polyäthylen
mittlerer Dichte (MDPE) oder geringer Dichte (LDPE)
sind verwendbar. Wichtig bei der Wahl des Materials ist
neben der Erfüllung der hygienischen Anforderungen im
Wesentlichen eine ausreichende Stabilität des Behälters
auch in gefrorenem Zustand des Plasmas.
�[0010] Der Behälter besteht aus einem Korpus 1 der
im Horizontalschnitt einen im Wesentlichen rechteckigen
Querschnitt aufweist. Der Korpus 1 weist eine Dicke auf,
die etwa ein Drittel des Durchmessers bekannter Plas-
ma-�Flaschen entspricht. Die Abmessungen des erfin-
dungsgemäßen Behälters entsprechen etwa denjenigen
bekannter Plasma-�Beutel; sie weisen daher etwa das
gleiche Füllvolumen auf. Im Ausführungsbeispiel nach
den Figuren 7 bis 9 ist der Korpus 1 außen mit einer
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Verrippung 19 versehen, die den Behälter stabilisiert und
eine Ausbeulung vermeidet.
�[0011] Der Korpus 1 weist an seinem einen Ende einen
Hals 2 auf. Der Hals 2 ist mit einer Behälterhalsfläche 3
verschlossen. Die Behälterhalsfläche 3 ist an dem Hals
2 nicht lösbar vorgesehen. Flasche 1, Hals 2 und Behäl-
terhalsfläche 3 sind in einem Stück gebildet und werden
in einem Fertigungsschritt hergestellt. In der Behälter-
halsfläche 3 sind im Ausführungsbeispiel nach den Fi-
guren 1 bis 3 zwei Löcher vorgesehen, an die Stutzen 5
angebracht sind. Die Stutzen 5 sind nicht lösbar und dicht
an der Behälterhalsfläche 3 angebracht. An den Stutzen
4 sind Vorrichtungen 5 zum Anschließen von Schläuchen
vorgesehen. Die Vorrichtungen 5 bestehen im Ausfüh-
rungsbeispiel aus L-�förmigen Winkelstücken, die nicht
lösbar mit den Stutzen 4 verbunden sind. An den den
Stutzen 4 abgewandten Enden der Vorrichtungen 5 sind
die Schläuche nicht lösbar angeordnet.
�[0012] Im Ausführungsbeispiel nach den Figuren 4 bis
6 ist in der Behälterhalsfläche 3 lediglich ein Loch vor-
gesehen, in welches ein Konnektor 6 eingeführt ist. Der
Konnektor 6 ist vergleichbar zu den Stutzen nicht lösbar
und dicht an der Behälterhalsfläche 3 angebracht. Der
Konnektor 6 hat im Querschnitt eine T- �förmige Ausbil-
dung. Der Konnektor 6 ist mit drei Anschlussbohrungen
61, 62, 63 versehen. Die Anschlussbohrung 61 ist dem
Hals 2 des Plasma-�Behälters zugewandt. Die An-
schlussbohrungen 62 und 63 sind rechtwinklig zur An-
schlussbohrung 61 ausgerichtet. Sie liegen sich diame-
tral gegenüber. Von den Anschlussbohrungen 62 und 63
gehen jeweils Verbindungen 64 und 65 aus, die mit einem
rechten Winkel versehen sind und somit in die An-
schlussbohrung 61 münden. Bei der von der An-
schlussbohrung 62 ausgehenden Verbindung 64 ist zu-
dem ein rohrförmiges Verlängerungsstück 66 vorgese-
hen, das in die Anschlussbohrung 61 hineinragt.
�[0013] Bei den an die Vorrichtungen 5 bzw. den Kon-
nektor 6 angeschlossenen Schläuchen handelt es sich
um einen Lüftungsschlauch 7 sowie einen Füllschlauch
8. Die Schläuche 7 und 8 sind aus Kunststoffen herge-
stellt, die eine Sterilisation ermöglichen.
�[0014] An dem dem Behälter abgewandten Ende des
Lüftungsschlauchs 7 ist eine Lüftungs- und Verpro-
bungseinheit vorgesehen. Die Lüftungs- und Verpro-
bungseinheit umfasst ein Y-�Stück, das mit einer Absper-
reinrichtung 91 und einem Abzweig 92 versehen ist. Im
Ausführungsbeispiel ist die Absperreinrichtung 91 als
Self-�Sealing-�Filter ausgebildet. Dieser ist aus luftdurch-
lässigem, hydrophobem Kunststoff, vorzugsweise Poly-
äthylen hergestellt und verschließt sich bei Flüssigkeits-
kontakt selbständig. Solange der Self-�Sealing-�Filter nicht
mit Flüssigkeit in Berührung kommt, ist er luftdurchlässig
und filtert dabei die Luft, sodass eine Kontamination des
Blutplasmas mit in der Luft befindlichen Keimen verhin-
dert ist.
�[0015] An den Abzweig 92 schließt sich ein Kupplungs-
anschluss 10 an, in den ein Gummi- �Nadel- �Ventil 101 in-
tegriert ist. Der Anschluss 10 dient der Aufnahme eines

- nicht dargestellten - unter Vakuum stehenden Probe-
entnahmeröhrchens.
�[0016] An dem Füllschlauch 8 ist an seinem dem Be-
hälter abgewandten Ende eine Gewinnungseinheit vor-
gesehen. Sie ist mit einer Weiche 11 versehen, an die
zwei Schläuche 12 und 13 unterschiedlicher Länge an-
geschlossen sind. Der Schlauch 12 weist an seinem der
Weiche 11 abgewandten Ende eine Aufnahme 14 mit
einer Schutzkappe 15 auf. An die Aufnahme 14 ist wäh-
rend des Spendevorgangs eine Zentrifugenglocke ange-
schlossen. An dem der Weiche 11 abgewandten Ende
des Schlauches 13 ist ein Einstechdorn 16 angeordnet,
auf dessen freies Ende eine Kappe 17 aufsteckbar ist.
Der Einsteckdorn 16 dient zur Entnahme aus Flaschen
mit physiologischer Kochsalzlösung.
�[0017] Die Stutzen 4 sowie die Vorrichtungen 5 ent-
sprechend dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren
1 bis 3 sowie der Konnektor 6 gemäß dem Ausführungs-
beispiel nach den Figuren 4 bis 6 sind mit einer Dreh-
und Verschlusskappe 18 abdeckbar.� Sie ist mit einem
Mittel zum Verrasten an dem Hals 2 des Behälters ver-
sehen. Zudem weist die Kappe 18 zwei Schlitze 181 auf,
die sich von ihren dem Behälter zugewandten und axial
in Richtung des dem Behälter abgewandten Ende der
Kappe 18 erstrecken. Die Schlitze 181 sind im Ausfüh-
rungsbeispiel diametral zueinander angeordnet und die-
nen zum Durchführen der Schläuche 7 und 8. Während
der Plasma-�Spende befindet sich die Kappe 18 in einer
Position, in der die Schläuche 7 und 8 durch die Schlitze
181 ungehindert hindurchgeführt sind. Nach Beendigung
der Plasmaspende werden bekanntermaßen die Schläu-
che 7 und 8 mittels einer Thermo-�Zange abgeschnitten
und verschweißt. Um die freien Enden der abgeschnit-
tenen Schläuche 7 und 8 zu fixieren wird die Kappe 18
betätigt. Hierzu wird die Kappe 18 gedreht. Dabei werden
die freien Enden der Schläuche 7 und 8 in die Kappe 18
eingezogen (Figuren 3 und 6).
�[0018] Der erfindungsgemäße Plasmabehälter ist auf-
grund der gewählten Materialen hoch fest. Das bedeutet,
dass er auch in gefrorenem Zustand des Plasmas gegen
Beschädigungen resistent ist. Zudem ermöglicht die fla-
che Form des Behälters ein schnelles Durchfrieren des
Plasmas, da der erfindungsgemäße Behälter im Verhält-
nis zu bekannter Plasma-�Flaschen nur ein Drittel der Dik-
ke aufweist. Dadurch ist die Erhaltung von Globolinen-
und Gerinnungsfaktoren im Plasma gewährleistet. Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit, die für Plasma- �Beu-
tel entwickelten Einzelkassetten zur Schockgefrierung
des Plasmas auch für den erfindungsgemäßen Plasma-
behälter zu verwenden, sodass der Behälter ohne zu-
sätzlichen Aufwand in den bereits vorhandenen Vorrich-
tungen verwendbar ist. Zudem ist durch die Platz spa-
rende Gestaltung des Behälters eine kostengünstige La-
gerung sowie eine kostengünstige Transport möglich.
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Patentansprüche

1. Blutplasma-�Behälter aus Kunststoff mit einem Kor-
pus, an dessen einen Seite ein Hals vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Korpus im Ho-
rizontalschnitt einen im Wesentlichen rechteckigen
Querschnitt aufweist.

2. Blutplasma-�Behälter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kunststoff Polyäthylen ist.

3. Blutplasma-�Behälter nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich um hochdichtes Poly-
äthylen handelt.

4. Blutplasma-�Behälter nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich um Polyäthylen mittle-
rer Dichte handelt.

5. Blutplasma-�Behälter nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich um Polyäthylen gerin-
ger Dichte handelt.

6. Blutplasma-�Behälter nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Konnek-
tor (6) zur Verbindung mit Schläuchen (7, 8) vorge-
sehen ist.

7. Blutplasma-�Behälter nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Konnektor (6) im Quer-
schnitt eine T-�förmige Ausbildung hat.

8. Blutplasma-�Behälter nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Konnektor (6) mit
drei Anschlussbohrungen (61, 62, 63) versehen ist.

9. Blutplasma-�Behälter nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschlussbohrung (62 und
63) rechtwinklig zur Anschlussbohrung (61) ausge-
richtet sind.

10. Blutplasma-�Behälter nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein rohrförmiges Verlänge-
rungsstück (66) zur Verbindung mit der An-
schlussbohrung (62) vorgesehen ist, das in die An-
schlussbohrung (61) hineinragt.

11. Blutplasma-�Behälter nach einem oder mehreren der
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Korpus (1) außen mit einer Verrippung
(19) versehen ist.
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